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Wirtschaftsförderung Ost beendet werden?
Solidarpakt Ost in der Kritik: Sollte die

Ende 2019 fällt die gesetzliche Grundlage für den Länderfinanzausgleich weg und zugleich läuft 

der Solidarpakt II aus. Sollte im Kontext der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen die 

Wirtschaftsförderung Ost beendet und in ein umfassendes Fördersystem für strukturschwache 

Regionen in Ost- und Westdeutschland integriert werden?

Erreichtes festigen, Lücken 
schließen, den Aufholpro-
zess nicht abreißen lassen

Wenn der Solidarpakt II bzw. die Diskus-
sion über einen dritten Solidarpakt kriti-
siert werden, dann liegt das im Wesentli-
chen daran, dass nicht alle der mit dem 
Solidarpakt verbundenen Ziele bis 2020 
erreicht werden. Er ist deswegen jedoch 
nicht gescheitert. Genauso wenig wie die 
»Wirtschaftsförderung Ost«, die als ein 
Teilbereich des Solidarpakts anzusehen 
ist, der jedoch darauf abzielt, langfristig 
so etwas wie den Solidarpakt abkömm-
lich zu machen und den Länderfinanzaus-
gleich zu entlasten.

Es wird sicherlich niemand abstreiten, 
dass es ohne die Unterstützung der Län-
der, des Bundes sowie der Europäischen 
Union (Länderfinanzausgleich, Solidar-
pakt I und II, EU-Strukturfonds und viele 
weitere) nicht möglich gewesen wäre, ei-
ne im Wesentlichen marode und am Bo-
den liegende Wirtschaft wieder aufzubau-
en. Allein im Rahmen des Solidarpakts II 
stehen für den Zeitraum zwischen 2005 
und Ende 2019 neben Sonderbedarfs- 
Bundesergänzungszuweisungen zum 
Ausgleich teilungsbedingter Lasten in Hö-
he von rund 105 Mrd. Euro (»Korb 1«) zu-
sätzliche, vom bundesstaatlichen Finanz-
ausgleich unabhängige Bundesmittel in 
Höhe von 51,5 Mrd. Euro zum gezielten 
Abbau struktureller Schwächen in Ost-
deutschland zur Verfügung (»Korb 2«). 
Ostdeutschland verfügt heute über eine 
moderne und effiziente Verwaltung sowie 
über zukunftssichere Infrastrukturen, die 
wesentliche Voraussetzungen für die wirt-
schaftliche Entfaltung von regionalen Po-
tenzialen darstellen. Die Reindustrialisie-
rung ist gelungen, die Länderhaushalte 
sind trotz hoher Schuldenbelastung in 
den meisten der neuen Länder ausgegli-

chen, die Arbeitslosigkeit hat sich in wei-
ten Teilen Ostdeutschlands halbiert, und 
es ziehen mittlerweile wieder mehr Men-
schen nach Ostdeutschland als fortzie-
hen. Das sind für mich deutliche Belege 
dafür, dass all die Hilfen merkliche Wir-
kungen entfacht haben.

Auch die ostdeutsche Wirtschaft hat sich 
in den vergangenen 25 Jahren sehr posi-
tiv entwickelt. Bedenkt man, dass das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner 
1991 nur etwas mehr als ein Drittel des 
westdeutschen Niveaus betrug, war ein 
rasches Wirtschaftswachstum auch die 
Bedingung für ein gesellschaftliches Zu-
sammenwachsen des wiedervereinigten 
Deutschlands. Gerade in den Jahren 
nach der Wiedervereinigung schien eine 
baldige Angleichung der Wirtschaftskraft 
Ostdeutschlands möglich zu sein. Doch 
in den vergangenen 15 Jahren ist der 
Angleichungsprozess ins Stocken gera-
ten. Bei ähnlichen Wachstumsraten in 
Ost- und Westdeutschland wird sich auch 
zukünftig die Schere nicht schließen las-
sen. Worin besteht diese Schere?

Das BIP je Einwohner beträgt in den ost-
deutschen Flächenländern nur etwa 71% 
des gesamtdeutschen Niveaus. Einen Teil 
dieser Differenz erklärt die über zwei Jahr-
zehnte andauernde Abwanderung insbe-
sondere junger Menschen, die zu einer 
verhältnismäßig ungünstigen Altersstruk-
tur in den neuen Ländern führte. Betrach-
tet man die Wirtschaftskraft je Erwerbstä-
tigen, dann erreichen einige ostdeutsche 
Flächenländer wie Sachsen-Anhalt und 
Brandenburg zumindest Angleichungs-
raten an das gesamtdeutsche Niveau von 
81 bzw. 84%. Ursächlich für den selbst 
bei dieser Betrachtung noch bestehenden 
Unterschied sind die vergleichsweise un-
günstige Betriebsgrößen- und Branchen-
struktur sowie auch die Tatsache, dass 
viele der in den vergangenen 25 Jahren 
entstandenen Betriebsstätten quasi als 
verlängerte Werkbänke westdeutscher 
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oder ausländischer Unternehmensverbünde oder Konzerne 
fungieren. Sie besitzen meist keine Forschungs- und Ent-
wicklungseinheiten, keine Headquarter-Funktion und keine 
zentrale Vertriebsabteilung. Diese Betriebsstätten waren und 
sind enorm wichtig für Ostdeutschland, halfen sie doch maß-
geblich beim Abbau der Arbeitslosigkeit mit. Dennoch gibt 
es in den neuen Bundesländern bis heute kein Unternehmen, 
das im deutschen Börsenleitindex DAX-30 notiert ist. Die 
Verlagerung von Unternehmenszentralen nach dem Zweiten 
Weltkrieg hatte eine nicht unbeträchtliche und noch immer 
andauernde Wirkung auf die Wirtschaftsstrukturen Ost-
deutschlands. Dieses Fehlen von großen Unternehmenszent-
ralen bzw. von Großbetrieben in hochproduktiven Branchen 
hat nicht nur eine geringere Wirtschaftskraft zur Folge, son-
dern auch geringere Steuereinnahmen. Und hierin bestand 
und besteht das Ziel des Solidarpaktes. Die ostdeutschen 
Länder sollten einerseits langfristig auf eine sichere finan zielle 
Grundlage gestellt werden, und es sollten Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, damit sich eine selbsttragende Wirt-
schaft entwickeln kann. Aber nach wie vor ist bei einer Pro-
Kopf-Steuerkraft der ostdeutschen Flächenländer von 56% 
und der Gemeinden von 61% des gesamtdeutschen Durch-
schnitts eine flächendeckende Finanzschwäche im Osten 
offensichtlich. Diese Finanzschwäche, eine zum Teil weiterhin 
sehr hohe Verschuldung sowie die in Ostdeutschland früh-
zeitiger und intensiver zu spürenden Auswirkungen des de-
mographischen Wandels werden einem weiteren Abbau der 
beschriebenen Unterschiede entgegenwirken. 

Dass die regionalen Unterschiede in Deutschland nicht zu 
groß und bestenfalls sogar verringert werden, sollten wir 
weiterhin als Auftrag unseres Grundgesetzes verstehen. 
Letztlich war es neben der Wahrung der Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit eben dieses Streben nach der Einheitlichkeit 
der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, das dazu führte, 
dass der Bund in wesentlichen Bereichen Gesetzgebungs-
kompetenz erhielt. Dies hat auch zur Folge, dass finanz-
schwache wie finanzstarke Länder die bundeseinheitlich 
festgelegten Standards umsetzen müssen, was vor allem in 
der Sozialpolitik für strukturschwache Länder und ihre Ge-
meinden zu höheren Haushaltsbelastungen führen kann als 
für wirtschaftsstarke Länder. Dies ist maßgeblich für die Aus-
gestaltung des Finanzausgleichs zwischen dem Bund und 
den Ländern, der damit unabdingbare Voraussetzung für 
die Finanzierung der Aufgabenerfüllung und Eigenstaatlich-
keit der Länder ist.

Auch wenn vor gut 20 Jahren eine begriffliche Konkretisie-
rung erfolgte und nunmehr bezüglich der Gesetzgebungs-
kompetenz gleichwertige statt einheitliche Lebensverhält-
nisse als Verfassungsziel genannt werden, war und ist dieses 
Ziel prägend für den deutschen Föderalismus. Wenn die 
Fundamente unseres föderalen Systems und unserer Ver-
fassung also nicht grundlegend in Frage gestellt werden, 
müssen auch nach 2019 viele Regionen in Ost wie West auf 

die solidarische Unterstützung wohlhabenderer Regionen 
Deutschlands sowie durch den Bund bauen können. Es geht 
daher nicht um eine reine Ostförderung. Viele der beschrie-
benen Problemlagen existieren auch in nord-, west- oder 
süddeutschen Regionen und machen zum Teil auch dort 
Ausgleichsprozesse notwendig. Allein die Kumulation der 
Herausforderungen in Ostdeutschland wird jedoch dazu füh-
ren, dass ein wesentlicher Teil von Transfermitteln weiterhin 
hierhin fließen wird, um damit Nachteile bei der Steuerkraft, 
der Wirtschaftskraft sowie aufgrund anderer struktureller 
oder demographischer Aspekte auszugleichen. In welcher 
Form dies erfolgen kann und sollte, ist jedoch umstritten. Es 
hat sich aber gezeigt, dass der Länderfinanzausgleich allein 
nicht in der Lage ist, diese Differenzen auszugleichen – was 
streng genommen auch nicht die Aufgabe dieses finanz-
kraftbezogenen und formelbasierten Ausgleichsinstruments 
ist. Daher bedurfte und bedarf es einer Sonderförderung wie 
den Solidarpakt.

Da eine nachhaltige Erhöhung der Steuerkraft nur über eine 
Zunahme von Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftskraft und 
Einkommen möglich sein wird, ist hierfür die Wirtschaftsför-
derung weiterhin das erfolgversprechendste Instrument. Es 
kommt daher darauf an, rechtzeitig vor 2020 dessen Aus-
gestaltung weiterzuentwickeln, um es strukturschwachen 
Regionen zu ermöglichen, an der wirtschaftlichen Dynamik 
– jeweils im Rahmen der eigenen Branchenstrukturen – teil-
zuhaben. Die in Ostdeutschland vorhandenen Defizite an 
Metropolität, schlagkräftigen Unternehmensstrukturen und 
Unternehmensforschung lassen sich jedoch nicht von heu-
te auf morgen überwinden. So wird beispielsweise Sach-
sen-Anhalt wohl auf absehbare Zeit nicht das neue Ba-
den-Württemberg werden – es sollte aber die Chance ha-
ben, wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen und seinen 
Weg zu gehen. 

Ziel muss es daher sein, ein gesamtdeutsches Fördersystem 
vorzuhalten, wie wir es heute mit Abstrichen bereits mit der 
Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur« (GRW) haben. 

Im Juni 2015 hat sich der Wissenschaftliche Beirat beim 
Bundeswirtschaftsministerium mit der Ausgestaltung der 
regionalen Wirtschaftsförderung befasst und u.a. empfoh-
len, dass die Förderung des Bundes zur Schaffung von Ar-
beitsplätzen und insbesondere zur Fortentwicklung der In-
frastruktur künftig nur noch über die GRW erfolgen und nach 
bundesweit einheitlichen und geschärften Kriterien (betrieb-
liche Investitionen, neue Arbeitsplätze sowie Ausbau der 
lokalen Infrastruktur) erfolgen sollte. Zudem solle, so der 
Wissenschaftliche Beirat, die Förderung dann auf Wachs-
tumskerne konzentriert werden, da in entlegenen Gebieten 
selbst eine Dauersubvention nicht zur Ansiedlung von mehr 
Betrieben führen würde und daher abzulehnen sei. 
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Dem Anliegen kann in wesentlichen Teilen zugestimmt wer-
den. Die Fördermittel würden in diesem Fall einer klaren 
Zweckbindung unterliegen und direkt an die gewerbliche 
Wirtschaft und Infrastruktur adressiert sein. Bundesweit ein-
heitliche Kriterien und die Einbeziehung aller strukturschwa-
chen Regionen würden zudem auch die gesellschaftliche 
Akzeptanz eines solchen Förderinstruments verbessern. 
Nichtsdestotrotz wirft der Vorschlag auch Fragen auf: Wie 
wird beispielsweise sichergestellt, dass die struktur- und 
meist finanzschwachen Bundesländer eine (andere Förder-
linien zum Teil ersetzende) neue GRW kofinanzieren können? 
Worin bestehen die Anhaltspunkte, dass die bisherige Wirt-
schaftsförderung außerhalb von Ballungsräumen ins Leere 
gelaufen wäre? Meine Erfahrung ist hier vielmehr, dass es 
in der Regel nur eine Förderung gab, wenn sie im Zusam-
menhang mit einer Ansiedlung oder Erweiterung stand. Wir 
stellen außerdem fest, dass sich die meisten geförderten 
Investitionen ohnehin auf die großen städtischen oder in-
dustriellen Zentren konzentrieren – ohne dass es eine dies-
bezügliche Fokussierung in den Förderregeln gab. Zugleich 
gab es aber auch immer wieder erfolgreiche Projekte im 
ländlichen Raum. Tatsächlich weisen einige ostdeutsche Re-
gionen gerade im ländlichen Raum eine – verglichen mit 
westdeutschen Verhältnissen – recht hohe Wirtschaftskraft 
auf. Von daher sehe ich keinen Anlass für einen derartigen 
Vorabausschluss ländlicher Gebiete von der Wirtschafts-
förderung.

Stattdessen ist es sinnvoller, Innovationen bzw. Investitionen 
in neue Technologien oder Ideen sowie innovative Gründer 
und Unternehmer zukünftig noch stärker zu unterstützen. 
Die Wettbewerbsfähigkeit und somit die Wirtschaftskraft 
spürbar zu steigern wird zukünftig im Wesentlichen nur noch 
durch eine steigende Innovationskraft möglich sein. Das hie-
ße einerseits, klassische Instrumente der Wirtschaftsförde-
rung wie die GRW noch stärker hierauf zu fokussieren – ein 
Prozess, der in den neuen Ländern im Übrigen bereits be-
gonnen wurde. Andererseits benötigt eine in dieser Form 
veränderte Wirtschaftsförderung aber auch entsprechende 
Rahmenbedingungen. Hierbei ist nicht allein die (For-
schungs-)Infrastruktur gemeint, die in Ostdeutschland be-
reits ein gutes Niveau erreicht hat. Gegebenenfalls müssen 
neben der GRW andere Anreize zur Verstärkung betriebli-
cher Forschung und Entwicklung gesetzt werden. In diesem 
Zusammenhang wird beispielsweise immer wieder auch die 
Möglichkeit einer steuerlichen Forschungsförderung in struk-
turschwachen Regionen diskutiert.

Entscheidend wird jedoch sein, auf welchen Boden Inves-
titionen in Innovation und innovative Produkte fallen. Die 
Förderkulisse wird auf eine derartige Investitions- bzw. Grün-
dungsentscheidung deutlich weniger Einfluss haben als es 
beispielsweise bei Investitionen in die beschriebenen »ver-
längerten Werkbänke« der Fall gewesen ist. Nunmehr sind 
für Unternehmen sowohl bezogen auf ihr Geschäft und ihre 

Unternehmensführung als auch auf ihre Mitarbeiter bei-
spielsweise die Eigenschaften des näheren Umfelds von zu-
nehmender Bedeutung. Exemplarisch stellen sich Fragen 
wie: Gibt es dort bereits andere innovative Unternehmen 
derselben oder einer benachbarten Branche? Gibt es die 
benötigten hochqualifizierten Fachkräfte? Ist das Umfeld le-
benswert, und entwickelt sich die Region ebenso dynamisch 
wie das investierende Unternehmen? 

Dass ein Investor hierauf positive Antworten findet, hängt 
oftmals von einer erfolgreichen Arbeit in verschiedensten 
Politikfeldern ab. Hierzu zählt die klassische Wirtschafts-
politik genauso wie die Bildungs-, die Kultur-, die Wissen-
schafts-, die Infrastruktur-, die Arbeitsmarkt- und/oder die 
Kommunalpolitik. Dies sind nur ausgewählte Beispiele, die 
jedoch darstellen sollen, wie komplex die Herausforderun-
gen sind, die bestehen, wenn man auch weiterhin zum Ziel 
hat, in Ostdeutschland eine sich langfristig selbsttragende 
Wirtschaftsstruktur zu etablieren.

Vermutlich werden die neuen Bundesländer auch in 15 Jah-
ren nicht das gesamtdeutsche BIP je Einwohner erreicht 
haben. Das gilt jedoch auch für einige westdeutsche Flä-
chenländer. Dieser Indikator verschleierte bereits in der Ver-
gangenheit den industriellen Aufholprozess und seine un-
terschiedlichen regionalen Ausprägungen, denn parallel zum 
Schrumpfen der vereinigungsbedingt überhitzten Baubran-
che sowie des Rückbaus im öffentlichen Sektor fand in den 
ostdeutschen Ländern kontinuierlich eine Reindustrialisie-
rung statt, die ebenfalls zu der derzeitigen Stärke der deut-
schen Wirtschaft beigetragen hat. Egal wie gut sich die Wirt-
schaft Ostdeutschlands entwickelt, in den Jahren bis 2030 
werden allein die demographische Entwicklung und der da-
mit einhergehende Anstieg des Anteils Älterer an der Ge-
samtbevölkerung die Entwicklung dieses Indikators hem-
men. Das ist jedoch kein Grund zur Resignation. Bei nähe-
rer Betrachtung ging beispielsweise die positive Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt spätestens seit 2005 nicht unwesent-
lich auch auf einen Beschäftigungsaufbau im verarbeitenden 
Sektor zurück. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist insofern 
keineswegs nur demographisch bedingt und war trotz der 
stockenden Angleichung bei der Wirtschaftskraft möglich. 
Zudem hat sich die Welt in den vergangenen 50 Jahren nicht 
nur durch die politische Wende Ende der 1980er Jahre 
grundlegend verändert. Allein die technologischen Umbrü-
che, die beispielsweise die Computer- oder Kommunika-
tionstechnik mit sich brachten, oder Entwicklungen wie die 
Globalisierung oder der Klimawandel führen wie in der Ver-
gangenheit auch weiterhin immer wieder zum Entstehen 
neuer Branchen und damit neuer Chancen.

Ostdeutschland ist mit seinem Branchenmix und seinen For-
schungskapazitäten besser aufgestellt, als es das ver-
gleichsweise niedrige BIP signalisiert: Das Know-how im 
Bereich Ressourceneffizienz, Mobilität und anderen Zu-
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kunftstechnologien kann sich zukünftig durchaus in neuen 
Produkten niederschlagen, die der Region ein eigenes Pro-
fil in der internationalen Arbeitsteilung geben könnten. Dazu 
bedarf es aber eines langen Atems und passfähiger Formen 
der Innovationsförderung für junge und kleine Unternehmen. 
Diese dürfen zudem beispielsweise nicht durch Defizite in 
der Breitband-Infrastruktur oder durch Fachkräfteengpässe 
gehemmt werden. 

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein: In Ost-
deutschland ist die Abwanderung weitgehend gestoppt, die 
Arbeitslosenquoten sind meist einstellig, so dass es nicht 
mehr darum gehen kann, Jobs ohne Rücksicht auf Qualifi-
kation und Nachhaltigkeit zu fördern. Die Städte wachsen 
wieder, was ihnen auch mehr Möglichkeiten gibt, ihren Wan-
del zu gestalten und ihr Profil zu stärken. Die Zahl der Un-
ternehmen aus der Region, die sich mit innovativen Produk-
ten auf den Weltmärkten behaupten können, wächst. Ost-
deutschland hat das Potenzial, in 15 Jahren so weit zu sein, 
dass man nicht mehr vorwiegend von Unterschieden zwi-
schen Ost- und Westdeutschland sprechen wird, sondern 
gegebenenfalls von solchen zwischen Nord- und Süd-
deutschland.

Hierfür müssen weiterhin strukturpolitische Förderinstrumen-
te zur Verfügung gestellt werden, die jedoch nicht ausschließ-
lich auf Ostdeutschland ausgerichtet werden sollten. Egal in 
welchem Teil Deutschlands: investive Aufwendungen wie die 
Förderung von Investitionen, Infrastruktur oder Bildung sind 
immer nachhaltiger als konsumtive Aufwendungen wie bei-
spielsweise zur Milderung der Folgen von Arbeitslosigkeit, 
Abwanderung und Überschuldung. Ein Verzicht auf Instru-
mente zur Struktur- und Wirtschaftsförderung wie den Soli-
darpakt nach 2019 würde gegebenenfalls sogar das bisher 
Erreichte zunichtemachen und dann nachträgliche Kritik am 
Solidarpakt scheinbar selbst rechtfertigen. Soweit sollte es 
jedoch nicht kommen und Kritik am Solidarpakt und der 
»Wirtschaftsförderung Ost« vielmehr als Ansporn gewertet 
werden, die zukünftige gesamtdeutsche Strukturpolitik trans-
parent und nachhaltig zu gestalten. In den vergangenen 
15 Jahren wurde die Massenarbeitslosigkeit im Wesentlichen 
beseitigt und die Abwanderung aus Ostdeutschland ge-
stoppt. Ziel der nächsten 15 Jahre muss es sein, in den 
strukturschwachen Regionen die Innovationskraft, die Wett-
bewerbsfähigkeit und – insbesondere bezüglich der ostdeut-
schen Länder und Kommunen – die regionale Steuerkraft 
maßgeblich zu steigern und eine gelingende Integration von 
zugewanderten Ausländern zu organisieren.

Solidarpakt in der Kritik: Sollte die Wirt-
schaftsförderung Ost beendet werden?

Die Mittel aus dem Solidarpakt II und die derzeit kontrovers 
geführte Diskussion über ihre weitere Zweckmäßigkeit sind 
im Kontext der übergeordneten Neuordnung der Bund-Län-
der-Finanzbeziehungen zu untersuchen. Denn die deutsche 
Finanzpolitik steht insgesamt vor entscheidenden Weichen-
stellungen. Zentral ist dabei zum einen die generelle Frage, 
wie künftig die zur Verfügung stehenden Finanzmittel auf 
die Gebietskörperschaften zugeordnet und verteilt werden 
sollen. Das ist vertikal zunächst auf der Grundlage der fö-
deralen Aufgabenverteilung abzuwägen und zu beantwor-
ten, denn an ihr bemessen sich die erforderlichen Einnah-
men zur angemessenen Aufgabenerfüllung. Im Rahmen der 
wissenschaftlichen und politischen Diskussion stehen die 
Ausgestaltungsdetails der primären Steuerzuordnung und 
der anschließenden finanzkraftbezogenen Ausgleichsstufen 
zur Debatte. Dem bundesstaatlichen Finanzausgleich und 
damit auch seinen einzelnen Stufen kommt dabei eine pri-
mär distributive Funktion zu. Zum anderen ist das ökono-
misch vorangestellte Problem zu erörtern, wie eine Wirt-
schaftsförderung ausgestaltet werden sollte, die das zu 
verteilende Steueraufkommen insgesamt steigert und die 
bestehenden allokativen Divergenzen reduziert (vgl. dazu 
ausführlich Lenk 2014).

Aus beiden Überlegungen verdichtet sich die Fragestellung, 
ob und inwieweit es auch fortführend einer gesonderten 
Mittelbereitstellung für die ostdeutschen Länder bedarf, die 
derzeit aus dem seit 2005 geltenden Solidarpakt II geleistet 
und nach derzeitigem Gesetzesstand 2019 letztmalig ge-
währt wird. Denn die Mittel, die aus den beiden »Körben« 
des Solidarpakts zur Verfügung gestellt werden, unterliegen 
sowohl Allokations- als auch Distributionszielen und sind 
hinsichtlich ihrer weiterführenden Erforderlichkeit auch ver-

Thomas Lenk* Philipp Glinka**

 * Prof. Dr. Thomas Lenk ist Prorektor für Entwicklung und Transfer an der 
Universität Leipzig und Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen und 
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 ** Philipp Glinka ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Öffentliche 
Finanzen und Public Management der Universität Leipzig mit dem For-
schungsschwerpunkt »Bund-Länder-Finanzbeziehungen.
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schieden anhand dieser differenzierten Zielstellungen zu be-
werten. 

Die besondere Unterstützung der ostdeutschen Länder, die 
den Konvergenzprozess nach der deutschen Wiedervereini-
gung zum Ziel hatte, wird mitunter besonders kritisiert. Viele 
westdeutsche Länder verweisen ihrerseits auf bestehende 
Sonder- und Investitionsbedarfe, die durch die derzeitigen 
Regelungen nicht abgedeckt werden. Angesichts der beste-
henden Debatte ist zunächst die wirtschaftliche und finan-
zielle Situation der Länder einem Vergleich zu unterziehen.

Wirtschaftliche und finanzielle Divergenz

Bei einem Blick auf die Wirtschaftskraft der einzelnen Länder 
zeigt sich der Osten Deutschlands auch 25 Jahre nach der 
deutschen Wiedervereinigung stark unterdurchschnittlich. 
Dies ist besonders in den Flächenländern zu konstatieren. 
Seit dem Jahr 2005 hat sich die Wirtschaftskraft zwar dem 
Bundesdurchschnitt angenähert; jedoch weitaus weniger 
stark als vielfach prognostiziert. Insgesamt hat sich das BIP 
je Einwohner in den ostdeutschen Flächenländern seit Be-
ginn des Solidarpaktes II von 68% auf 71,1% des Bundes-
durchschnitts erhöht; in der Einzelbetrachtung verzeichnet 
Thüringen mit einer Erhöhung von 3,8 Prozentpunkten die 
stärkste Angleichung in diesem Zeitraum. Im Jahr 2013 
weist Sachsen mit 74,2% innerhalb dieser Ländergruppe 
den höchsten Wert für das relative BIP auf. Damit liegt der 
Freistaat mehr als 9 Prozentpunkte hinter dem schwächsten 
westdeutschen Land Schleswig-Holstein (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2015). Es zeichnet sich am Kriterium der Wirt-
schaftskraft also ein deutliches Bild: Der Aufholprozess der 
ostdeutschen Flächenländer stagniert weitgehend.

Aus dem wirtschaftlichen Rückstand resultiert eine un-
terdurchschnittliche primäre Einnahmenausstattung, die so-
gar noch deutlicher ausgeprägt ist. Vergleicht man die 
Pro-Kopf-Einnahmen der Länder bzw. der Gemeinden nach 
dem örtlichen Aufkommen und der geltenden Steuerzerle-
gung miteinander und setzt sie jeweils ins Verhältnis zum 
Bundesdurchschnitt, ergibt sich eine noch größere Sprei-
zung zwischen dem stärksten und dem schwächsten Flä-
chenland als bei der Wirtschaftskraft. Die Spreizung der 
Wirtschaftskraft beträgt – gemessen am BIP je Einwohner 
– 48,9 Prozentpunkte. Für das Jahr 2013 beträgt die Sprei-
zung der ausgleichserheblichen Steuereinnahmen auf der 
Länderebene 75 Prozentpunkte; auf der Gemeindeebene 
68 Prozentpunkte. Zurückzuführen ist dieser Überzeich-
nungseffekt vor allem auf den progressiven Einkommensteu-
ertarif und die Ausgestaltung der Steuerzerlegungsregeln. 
Im Ergebnis verfügen die ostdeutschen Länder als Gruppe 
im Jahr 2013 über Einnahmen von rund 56% des Bundes-
durchschnitts; die Gemeinden weisen einen Wert von 60,7% 

auf.1 Damit ist neben dem wirtschaftlichen auch der finan-
zielle Rückstand der ostdeutschen Flächenländer erkennbar, 
was die bestehende Abhängigkeit von der bundesdeut-
schen Solidarität im Allgemeinen deutlich offenlegt. 

Im Speziellen ist die Feststellung einer offenbar nachhaltigen 
wirtschaftlich und finanziell unterdurchschnittlichen Aus-
gangssituation jedoch nicht ausreichend, um die Erforder-
lichkeit von Mitteln aus einem fortgeführten Solidarpakt pau-
schal zu messen und zu bewerten. Denn die Mittel werden 
den ostdeutschen Ländern über zwei Körbe gewährt, die 
unterschiedliche Ansätze verfolgen. Die im Rahmen von 
Korb I gewährten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuwei-
sungen (SoBEZ) i.H.v. 105,3 Mrd. Euro sind nach dem Maß-
stäbegesetz durch den »… bestehenden starken infrastruk-
turellen Nachholbedarf …« und die »… unterproportionale(r) 
kommunale(r) Finanzkraft« begründet; sie setzen also bei 
bestehenden Sonderbedarfen an und sind der Distribution 
zuzuordnen. Korb II enthält zusätzliche Mittel i.H.v. 51,4 Mrd. 
Euro für verschiedene Fördermaßnahmen im »Aufbau Ost«. 
Es handelt sich dabei um Mittel des Bundes und der EU. 
Diese Fördermittel werden zur Stärkung der ostdeutschen 
Wirtschaft eingesetzt und haben allokative Ziele.

Zukünftige Sonderbedarfe und 
Wirtschaftsförderung

Die Berücksichtigung von Sonderbedarfen ist generell auch 
in einem ab 2020 geltenden Finanzausgleich erforderlich, 
um dem grundgesetzlichen Anspruch der »gleichwertigen 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet« gerecht zu werden. 
Neben den rein finanzkraftbezogenen Ausgleichsstufen des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs sind die SoBEZ ein 
sinnvolles, ergänzendes Element, das bestehende Sonder-
lasten berücksichtigt und finanziell ausgleicht. Überpropor-
tionale Belastungen sind für ihre Gewährung der zugrunde 
gelegte Maßstab; sie müssen auch weiterhin die notwendi-
ge gesetzliche Voraussetzung sein, damit sie ihren ergän-
zenden Zweck im Gefüge des Gesamtsystems erfüllen. Das 
legitimiert jedoch nicht zwangsläufig eine Fortführung des 
geltenden Solidarpakts, der sich ausschließlich auf die ost-
deutschen Länder beschränkt. Im Zentrum der Überlegun-
gen sollten folgende Fragen stehen, die nicht isoliert, son-
dern im Einklang miteinander überprüft werden müssen:

1. Welche konkreten Kriterien sind sachgerecht für die Iden-
tifizierung und den Ausgleich bestehender und künftiger 
Sonderbedarfe? 

2. Inwieweit decken sich diese Kriterien mit denen des lau-
fenden Solidarpakts II? 

3. Ist eine Begrenzung des Empfängerkreises auf die ost-
deutschen Länder auch weiterhin ökonomisch gerecht-
fertigt? 

 1 Als Datengrundlage für die Berechnungen wurden die Abrechnungen des 
Länderfinanzausgleichs vom Bundesministerium der Finanzen herange-
zogen.
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Bei der Betrachtung der SoBEZ-Kriterien von Korb I des So-
lidarpakts ergibt sich aus einer finanzwissenschaftlichen Per-
spektive ein sehr differenziertes Bild. Das Kriterium des infra-
strukturellen Nachholbedarfs kann zwar als Sonderbedarfs-
maßstab weiterhin sinnvoll sein, jedoch sind infrastrukturelle 
Defizite nicht mehr auf Ostdeutschland allein begrenzt. An-
gesichts bestehender Mängel in einigen westdeutschen Re-
gionen scheint eine Ausweitung des Kriteriums auf das ge-
samte Bundesgebiet angemessen. Die Gewährung von Mit-
teln zur Schließung von Infrastrukturlücken muss zudem nicht 
an das Instrument der SoBEZ und das System des bundes-
staatlichen Finanzausgleichs geknüpft werden, sondern kann 
aus diesem auch ausgelagert und in ein übergreifendes För-
dersystem integriert werden. Denkbar ist eine Ausweitung 
gezielter Maßnahmen in bestimmten Regionen, etwa in Form 
von Gemeinschaftsaufgaben nach Art. 91a GG oder begrün-
deter Finanzhilfen für besonders bedeutsame Investitionen 
nach Art. 104b GG, soweit die rechtlichen Voraussetzungen 
dies gestatten und eine Kofinanzierung trotz haushaltsbeding-
ter Zwänge möglich ist. Auch der Beirat des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie hat in seiner jüngsten Pub-
likation die Förderpolitik im Rahmen der »Gemeinschaftsauf-
gabe Regionale Wirtschaftsförderung« bekräftigt, die nach 
bundesweit anzuwendenden Kriterien gesteuert wird.

Bei der Betrachtung der kommunalen Finanzkraft zeigt sich 
hingegen nach wie vor ein deutliches Ost-West-Gefälle. 
Zwar sind im Vergleich zum Bundesdurchschnitt auch die 
Kommunen einiger westdeutscher Länder unterproportional 
mit finanziellen Mitteln ausgestattet; ihre Finanzkraft ist den-
noch höher als die jedes ostdeutschen Landes. Diese kom-
munale Finanzkraftschwäche ist zunächst ein Einnahmepro-
blem und stellt grundsätzlich keinen Sonderbedarf dar. Sie 
wird derzeit jedoch zu einem signifikanten Teil nicht durch 
die finanzkraftbezogenen Stufen des bundesstaatlichen Fi-
nanzausgleichs erfasst und ausgeglichen. Die Einnah-
menspreizung auf der Gemeindeebene bleibt zu 36% un-
berücksichtigt. Erst dieser nicht berücksichtigte Teil führt zu 
Sonderlasten der Länder, die eine unterproportionale kom-
munale Finanzkraft aufweisen. Diese Sonderlasten ergeben 
sich daraus, dass die Länder für eine aufgabenadäquate 
finanzielle Ausstattung der Kommunen verantwortlich sind. 
Korrespondierend zu den originären Einnahmeunterschie-
den der Kommunen, sind die Länder also unterschiedlich 
stark belastet. Ob ein zusätzlicher Ausgleich der darin be-
gründeten Sonderlasten auch über das Jahr 2019 hinaus 
sinnvoll ist, hängt maßgeblich davon ab, wie hoch die Ein-
beziehung der ausgleichsrelevanten Gemeindeeinnahmen 
in den Länderfinanzausgleich zukünftig ausfällt. Die syste-
mische Lösung einer vollständigen Berücksichtigung der 
Gemeindefinanzkraft ist sachlich eindeutig geboten.2 Nach 

 2 Lenk et al. (2015) haben die Einbeziehung der kommunalen Finanzkraft 
in den Länderfinanzausgleich eingehend untersucht. Sie kommen zu 
dem Ergebnis, dass nur die vollständige Einbeziehung sachgerecht ist. 
Käme diese im Rahmen des Reformergebnisses zur politischen Umset-
zung, wäre die unterproportionale kommunale Finanzkraft als Sonderbe-
darfskriterium obsolet.

derzeitigem Verhandlungsstand ist eine 75%ige Einbezie-
hung als Kompromisslösung wahrscheinlich. Diese Erhö-
hung im Vergleich zum Status quo ist zwar zu begrüßen, 
gleichwohl ist jedoch auch der verbleibende Abschlag aus 
finanzwissenschaftlicher Sicht nicht nachzuvollziehen und 
nur im politisch-verhandlungsökonomischen Kontext plau-
sibel. In diesem Fall bliebe die unterproportionale kommu-
nale Finanzkraft als Sonderbedarfskriterium weiterhin rele-
vant. Auch bei einer gesamtdeutschen Überprüfung dieses 
Kriteriums am Maßstab des Bundesdurchschnitts (soweit 
dies rechtlich zulässig ist) wären die ostdeutschen Länder 
weiterhin die größten Empfänger derart begründeter SoBEZ. 

Die Mittel aus Korb II des Solidarpakts sind durch die ost-
deutschen Länder bisher zu ca. 87% (des insgesamt bis 
2019 zur Verfügung stehenden Volumens) abgerufen wor-
den. Sie werden auf verschiedenen Politikfeldern eingesetzt. 
Hierzu zählen Fördermaßnahmen in den Bereichen Wirt-
schaft, Innovation, Forschung und Entwicklung, Bildung, Ver-
kehr, Wohnungs- und Städtebau, Sport, aber auch Mittel aus 
den EU-Strukturfonds und zur Altlasten- und Standortsanie-
rung. Die Mittel sollen die Stärkung der ostdeutschen Wirt-
schaftsstruktur so vorantreiben, dass sich im Ergebnis die 
einnahmeseitige Abhängigkeit von der Solidargemeinschaft 
reduziert. Ziel der Mittelbereitstellung durch Korb II war es, 
bis zum Jahr 2019 eine selbsttragende Wirtschaft in Ost-
deutschland zu etablieren, die keiner weiteren Sonderförde-
rung bedarf. Dieser Anspruch ist offenkundig nicht im erwar-
teten Maße erfüllt worden. Die Gründe dafür haben Ragnitz 
et al. (2015) in einer Untersuchung der strukturellen Gege-
benheiten umfassend beschrieben. Die Handlungsmöglich-
keiten der Politik scheinen deshalb zumindest kurz- und mit-
telfristig stark limitiert. Dennoch und gerade deshalb sind in 
Ostdeutschland gezielte Fördermaßnahmen mit langfristigen 
Wachstumseffekten weiterhin zwingend notwendig. 

Gesamtdeutscher »Solidarpakt«

Die besonderen wirtschaftsstrukturellen Merkmale der ost-
deutschen Länder sind aus ihrem historischen Gesamtkon-
text heraus erwachsen; entsprechend langfristig müssen 
förderpolitische Maßnahmen ausgerichtet sein. Grundsätz-
lich darf nicht von dem derzeitigen solidarischen Wesen der 
Finanzverfassung und des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs abgerückt werden. Jedoch bedarf es in einzelnen 
Ausgestaltungsdetails einer Modifizierung. Eine Fortführung 
des derzeitigen Solidarpakts im Allgemeinen und die der 
Wirtschaftsförderung in Ostdeutschland im Speziellen sind 
deshalb differenziert zu beurteilen. Die Sonderbedarfe, die 
im Rahmen von Korb I des Solidarpakts berücksichtigt wer-
den, sind (insbesondere im Bereich der Infrastruktur) zwar 
überwiegend, aber nicht mehr pauschal im Osten Deutsch-
lands zu verorten. Eine Beschränkung des Empfängerkrei-
ses auf die ostdeutschen Länder wird damit der gesamt-
deutschen Bedarfssituation nicht mehr vollständig gerecht 
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und dürfte auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung po-
litisch schwer zu rechtfertigen sein. Darüber hinaus ist ein 
Ausgleich dieser Sonderbedarfe über das Instrument der 
SoBEZ – in Abhängigkeit weiterer Reformelemente – kritisch 
zu hinterfragen und mit anderen gesetzlich zulässigen Mög-
lichkeiten abzuwägen. Bestehende Infrastrukturlücken kön-
nen auch über gezielte Förderprogramme außerhalb des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs reduziert werden; kom-
munale Finanzkraftschwächen sind als einnahmeseitiges 
Problem vollständig durch den Länderfinanzausgleich zu 
erfassen. Die geltenden Kriterien für SoBEZ sind generell auf 
ihre Fortführung hin zu überprüfen und zu modifizieren (vgl. 
hierzu vertiefend Lenk und Kuntze 2012).

Spezielle Fördermaßnahmen, wie sie derzeit u.a. mit Hilfe 
der Mittel aus Korb II des Solidarpakts durchgeführt werden, 
sind in den ostdeutschen Ländern weiterhin zwingend und 
in hohem Maße erforderlich, um diese langfristig in die öko-
nomische Lage zu versetzen, ihr Allokationsergebnis zu ver-
bessern und somit die einnahmeseitige Abhängigkeit von 
der föderalen Solidargemeinschaft zu reduzieren. Diese för-
derpolitischen Maßnahmen müssen jedoch nicht im Rah-
men eines geographisch begrenzten Solidarpakts konstitu-
iert werden. Die Investitionsbedarfe sind regional verschie-
den und liegen teilweise auch in westdeutschen Regionen 
vor. Eine Förderung ist deshalb nur zweckmäßig, wenn sie 
stärker ausdifferenziert, nach bundesweit geltenden Krite-
rien vorgenommen und besonders in Ostdeutschland nach 
langfristigen Zielen ausgerichtet wird. Dies erfordert allein 
die langfristige Entstehung der wirtschaftsstrukturellen Ge-
gebenheiten.
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Solidarpakt Ost: Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann ...?

Die gegenwärtigen gesetzlichen Regelungen des bundes-
staatlichen Finanzausgleichs sind bis Ende 2019 befristet. 
Für die Zeit danach muss die Politik die Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen neu regeln. Damit verbunden muss sie 
auch eine Antwort darauf finden, ob und in welchem Umfang 
die ostdeutschen Bundesländer und Berlin weiterhin geson-
dert im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
gefördert werden sollen.

Zwischen 1990 und 1994 nahmen die ostdeutschen Bun-
desländer nicht am bundesstaatlichen Finanzausgleich teil, 
sondern erhielten Leistungen aus dem Fonds »Deutsche 
Einheit«. Im Jahr 1995 wurden die ostdeutschen Bundes-
länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich einbezo-
gen. Bestandteil des gesamtdeutschen Finanzausgleichs 
war der zwischen Bund und Ländern vereinbarte Solidar-
pakt I, auf dessen Grundlage die ostdeutschen Bundeslän-
der und Berlin Ergänzungszuweisungen aus dem Bundes-
haushalt von rund 10 Mrd. Euro pro Jahr erhielten. Diese 
Zuweisungen waren bis 2004 befristet und sollten der Be-
wältigung einigungsbedingter Sonderlasten und dem Aus-
gleich für finanzschwache Kommunen dienen. Indessen 
zeigte sich schon bald, dass der Rückstand der ostdeut-
schen gegenüber der westdeutschen Wirtschaft auch nach 
2004 noch erheblich sein würde. 

Bund und Länder schlossen deshalb im Jahr 2001 den So-
lidaritätspakt II, in dem sich der Bund verpflichtete, den ost-
deutschen Ländern und Berlin in den Jahren von 2005 bis 
2019 rund 105 Mrd. Euro als Ergänzungszuweisungen zur 
Verfügung zu stellen, um nach wie vor bestehende Lücken 
in der Infrastruktur zu schließen und die weiterhin geringe 
kommunale Finanzkraft auszugleichen, und weitere Trans-
fers in Höhe von rund 50 Mrd. Euro für sonstige wirtschafts-
fördernde Maßnahmen. In Erwartung eines Aufholprozesses 
Ostdeutschlands gegenüber Westdeutschland wurden die 

Berthold U. Wigger* 
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schaft und Public Management an dem Karlsruher Institut für Techno-
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jährlichen Transfers des Solidarpakts II degressiv gestaltet. 
Im Jahr 2005 betrugen sie insgesamt rund 16 Mrd. Euro; im 
Jahr 2019 werden sie nur noch knapp 3 Mrd. Euro betragen.

Unterschiede in Wirtschafts- und Finanzkraft 
bleiben bestehen

Freilich ist absehbar, dass die ostdeutschen Bundesländer 
auch 2020 die Wirtschafts- und Finanzkraft des westdeut-
schen Durchschnitts nicht erreicht haben werden. Vielmehr 
deutet alles darauf hin, dass Ostdeutschland auch in Zukunft 
hinter dem westdeutschen Niveau zurückbleiben wird. Zwar 
hat Ostdeutschland gegenüber Westdeutschland in den Ein-
kommen nach der Wiedervereinigung zunächst erheblich auf-
geholt. Dieser Aufholprozess ist aber in den letzten 15 Jahren 
erlahmt, so dass sich ein Rückstand in den ostdeutschen 
gegenüber den westdeutschen Einkommen verfestigt hat. 
Seit Jahren liegt das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner Ost-
deutschlands einschließlich Berlins bei rund 70% des west-
deutschen Durchschnitts und das Bruttoinlands produkt je 
Erwerbstätigen bei rund 80%. 

Soll der Osten angesichts einer geringeren Wirtschafts- und 
Finanzkraft auch nach 2019 neben den Mitteln aus einem 
regulären bundesstaatlichen Finanzausgleich besondere Er-
gänzungszuweisungen erhalten? Soll also den Solidarpakten 
I und II ein Solidarpakt III folgen? Für die Beantwortung die-
ser Frage ist nicht unerheblich, inwieweit sich die persistent 
geringere Wirtschaftskraft Ostdeutschlands mit Lücken in 
der Infrastruktur oder einem mangelnden Angebot an öffent-
lich bereitgestellten regionalen und kommunalen Gütern er-
klären lässt. 

In den letzten 25 Jahren ist die öffentliche Infrastruktur Ost-
deutschlands erheblich erweitert und verbessert worden. In 
vielen Bereichen ist sie besser als in Teilen Westdeutschlands. 
Einstmals heruntergekommene Städte sind umfassend sa-
niert worden. Die Umweltsituation Ostdeutschlands hat sich 
deutlich verbessert. Die Lebenserwartung der Menschen in 
Ostdeutschland, zur Zeit der Wiedervereinigung deutlich ge-
ringer, hat sich inzwischen der westdeutschen Lebenserwar-
tung angeglichen. Die institutionellen Rahmenbedingungen 
der ostdeutschen Wirtschaft unterscheiden sich nicht von 
denen der westdeutschen Wirtschaft. Das ostdeutsche Bil-
dungssystem gilt in weiten Teilen als vorbildlich. In Schulleis-
tungsvergleichen schneiden ostdeutsche Schüler im Durch-
schnitt weit besser ab als Schüler in den meisten westdeut-
schen Bundesländern. 

Trotzdem ist ein Abstand in der Wirtschaftskraft zwischen 
Ost- und Westdeutschland nicht nur weiterhin beobachtbar, 
er scheint sich sogar verfestigt zu haben. Sollte deshalb die 
Sonderrolle Ostdeutschlands im bundesstaatlichen Finanz-
ausgleich fortgesetzt werden? Bislang werden die Transfers 
für Ostdeutschland mit einem infrastrukturellen Nachholbedarf 
und mit einer geringen kommunalen Finanzkraft begründet, 

die zu einer Unterversorgung mit lokalen öffentlichen Gütern 
führt. Inzwischen hat sich aber die Auffassung durchgesetzt, 
dass andere Faktoren eine viel gewichtigere Rolle für die ge-
ringere Wirtschafts- und Finanzkraft Ostdeutschlands spielen. 

Unterschiede in Unternehmensstruktur und 
Demographie

Ein wichtiger Faktor ist der Unterschied in der Unterneh-
mensstruktur zwischen Ost- und Westdeutschland. Wäh-
rend große deutsche Unternehmen ihren Konzernsitz fast 
immer in Westdeutschland haben, wird die ostdeutsche 
Wirtschaft dominiert von kleineren Unternehmen, die weni-
ger als westdeutsche Unternehmen wissensintensive Güter 
produzieren und in wettbewerbsintensiven Exportmärkten 
präsent sind. Entsprechend entstehen forschungs- und ent-
wicklungsintensive Wertschöpfungsteile und daran gekop-
pelte hohe Einkommen viel mehr in Westdeutschland als in 
Ostdeutschland. Solche Unterschiede werden im Zeitablauf 
nicht automatisch kleiner. Wissensintensive Wertschöpfung 
begünstigt vielmehr weitere wissensintensive Wertschöp-
fung. Deshalb wird sich der Unterschied in der Unterneh-
mensstruktur zwischen Ost- und Westdeutschland im Zeit-
ablauf sogar eher noch vergrößern.

Ein zweiter wichtiger Faktor ist die unterschiedliche demo-
graphische Entwicklung in Ost- und Westdeutschland. Nach 
der Wiedervereinigung ging die Geburtenrate in Ostdeutsch-
land zunächst drastisch zurück. Die in den Jahren nach der 
Wiedervereinigung geborenen Alterskohorten sind inzwi-
schen im erwerbstätigen Alter. Es rücken deshalb in Ost-
deutschland vergleichsweise wenige junge Personen in der 
Erwerbsbevölkerung nach. Hinzu kommt die Wanderung von 
Ost- nach Westdeutschland in den vergangenen 25 Jahren. 
Es waren vor allem jüngere Personen, die sich auf den Weg 
in den Westen gemacht haben. Beides, der Rückgang der 
Geburtenrate und die Abwanderung jüngerer Bevölkerungs-
schichten, hat dazu geführt, dass die ostdeutsche Erwerbs-
bevölkerung älter ist als in Westdeutschland und es ostdeut-
schen Unternehmen zunehmend schwerer fällt, aus dem 
Erwerbsleben ausscheidende Arbeitnehmer durch jüngere 
Arbeitnehmer zu ersetzen. Zudem waren es eher die besser 
ausgebildeten Personen in Ostdeutschland, die eine günsti-
gere berufliche Perspektive in Westdeutschland sahen und 
Ostdeutschland verließen. Die ostdeutsche Erwerbsbevöl-
kerung ist deshalb nicht nur altersmäßig nach oben verzerrt, 
sondern im Durchschnitt auch weniger gut ausgebildet.

Die Unterschiede in der Unternehmensstruktur und in der 
Demographie zwischen Ost- und Westdeutschland verstär-
ken dabei einander. Weniger wissensintensiv produzierende 
Unternehmen sind für gut ausgebildete Personen weniger 
interessant. Zugleich werden wissensintensive, innovative Un-
ternehmen nicht durch eine altersmäßig nach oben und aus-
bildungsmäßig nach unten verzerrte Erwerbsbevölkerung an-
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gelockt. Dieser Zusammenhang wird nicht durch weitere In-
vestitionen in die Infrastruktur aufgelöst; auch ein durch Trans-
fers erweitertes Angebot an lokalen öffentlichen Gütern wird 
die beschriebenen Probleme in der Unternehmensstruktur 
und der Demographie nicht beseitigen. Selbst wenn die ost-
deutschen Länder die Ergänzungszuweisungen in der Tat den 
vereinbarten Zwecken entsprechend verwenden – und nicht 
für wenig wachstumseffektive Strukturerhaltungsmaßnah- 
 men –, so bleiben doch die demographischen Probleme und 
die Probleme einer wenig innovativen Unternehmensstruktur 
bestehen.

Ein dritter Solidarpakt? 

Begründen deshalb die Unterschiede zwischen Ost und 
West auch in Zukunft eine Sonderstellung der ostdeutschen 
Länder im bundesstaatlichen Finanzausgleich? Zunächst ist 
zu berücksichtigen, dass die Finanzkraft der ostdeutschen 
Länder bereits durch den regulären Finanzausgleich ange-
hoben wird und ein der durchschnittlichen Finanzausstat-
tung aller Länder stark angeglichenes Niveau erreicht. Auch 
dem regulären Finanzausgleich liegt ein bundesstaatliches 
Solidaritätsargument zugrunde. Mit den Transfers aus dem 
Solidarpakt erreichen die ostdeutschen Länder sogar eine 
höhere Finanzausstattung pro Kopf der Bevölkerung als ei-
nige westdeutsche Länder.

Zudem führen die Unterschiede in der Unternehmensstruk-
tur und in der Demographie zwar zu einem geringeren Brut-
toinlandsprodukt je Einwohner in Ostdeutschland als in 
Westdeutschland. Das gilt aber nicht in gleichem Maße für 
die verfügbaren Einkommen. Aufgrund der umverteilenden 
Wirkungen des progressiven Steuersystems, der Leistungen 
der sozialen Sicherungssysteme und des geringeren Preis-
niveaus in Ostdeutschland liegen die realen verfügbaren Ein-
kommen der ostdeutschen privaten Haushalte bei mehr als 
90% des westdeutschen Durchschnitts. 

Schließlich haben die ostdeutschen Länder eine eher kleinbe-
triebliche, wenig innovative Unternehmensstruktur und eine 
alters- und ausbildungsmäßig verzerrte Erwerbsbevölkerung 
nicht exklusiv. Auch in Westdeutschland gibt es Regionen mit 
vergleichbaren Strukturproblemen. Zwar sind in Westdeutsch-
land derartige Strukturschwächen eher regional begrenzt und 
nicht mehr oder weniger flächendeckend wie in Ostdeutsch-
land. Strukturschwache Regionen in Ostdeutschland erfor-
dern deshalb aber keine grundsätzlich anderen wirtschafts- 
und finanzpolitischen Maßnahmen als in Westdeutschland. 

Regionalförderung statt Solidarpakt

Sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland soll-
ten die Strukturprobleme mit den Instrumenten der Regio-
nalpolitik angegangen werden. Dafür bereitgestellte finan-
zielle Mittel finden auf diese Weise eine zielgerechtere Ver-

wendung als die bisherigen Transfers, denen es schon auf-
grund der Ausgabenautonomie der Länder an einer problem-
adäquaten Schwerpunktsetzung mangelt. Regionalpolitik 
sollte dabei die Konsequenzen insbesondere des demogra-
phischen Wandels mildern, nicht aber den demographi-
schen Wandel aufzuhalten versuchen. Letzteres wäre schon 
deshalb zum Scheitern verurteilt, weil es sich bei demogra-
phischen Entwicklungen um sehr langfristige Prozesse han-
delt, die die Politik nur bedingt beeinflussen kann.

So führt beispielsweise der Versuch, auf lokaler oder regio-
naler Ebene dem demographischen Wandel entgegenzu-
wirken, vor allem zu überhöhten öffentlichen Ausgaben in die 
Infrastruktur. Die Kommunen halten ihr öffentliches Infra-
strukturangebot hoch, damit nicht sie die Abwanderung jun-
ger Bewohner trifft, sondern andere Kommunen. Bei insge-
samt rückläufiger oder alternder Bevölkerung kann das aber 
nicht in jeder Kommune funktionieren. Vielmehr befinden sich 
die Kommunen in einem Dilemma: Insgesamt könnten die 
öffentlichen Finanzen geschont oder besser verwendet wer-
den, wenn man sich gemeinsam auf ein geringeres öffentli-
ches Infrastrukturangebot verständigt. Jede einzelne Kom-
mune hat aber einen Anreiz, das eigene Angebot hochzu-
halten. Gezielte Regionalförderung berücksichtigt dieses Di-
lemma und begleitet Schrumpfungsprozesse, statt sie auf-
zuhalten. Solche Schrumpfungsprozesse sind mit indivi du- 
ellen Härten verbunden, weil durch die Abwanderung so ziale 
und familiäre Netzwerke wegbrechen. Hier sollte die Förde-
rung ansetzen. Schließlich sollte es im Kern nicht darum 
gehen, Regionen an sich zu fördern, sondern die in den Re-
gionen lebenden Menschen. 

Fazit

In den vergangenen 25 Jahren wurden erhebliche Mittel für 
den Aufbau Ost aufgewendet. Gleichwohl sind Unterschie-
de in der Wirtschafts- und Finanzkraft zwischen Ost- und 
Westdeutschland bestehen geblieben. Diese Unterschiede 
begründen aber in Zukunft keine gesonderten Transfers für 
die ostdeutschen Länder im Rahmen des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs. Dem Solidarpakt II sollte deshalb nach 
Auslaufen der gegenwärtigen Finanzausgleichsregeln kein 
weiterer Solidarpakt folgen. Die bestehenden Unterschiede 
Ost- und Westdeutschlands gleichen langfristigen Dispari-
täten zwischen strukturschwachen und strukturstarken Re-
gionen hinsichtlich Unternehmensstruktur und Demogra-
phie. Sie sollten deshalb nicht mit einer allgemeinen Finanz-
krafterhöhung einzelner Länder angegangen werden, son-
dern zielgenauer mit den Instrumenten der Regionalpolitik. 
Diese sollte sich nicht an abstrakten Vorstellungen von pros-
perierenden Regionen orientieren, sondern an den Bedarfen 
der Menschen, die in diesen Regionen leben. 
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Solidarität 4.0 statt Solidarpakt III

25 Jahre deutsche Einheit

Am 3. Oktober 2015 haben wir 25 Jahre deutsche Einheit 
gefeiert. Wie jedes gute Jubiläum bietet auch dieser Jahres-
tag gute Gelegenheit, die Erfolge zu würdigen. Erreicht wurde 
sehr viel. Die deutsche Einheit ist ein großer Erfolg – größer, 
als dieser kleine Beitrag wird deutlich machen können. Zum 
Jahrestag wurde aber auch wieder viel von der – eigentlich 
schon zu Tode zitierten – »Mauer in den Köpfen« geschrieben. 
Echte und gefühlte Unterschiede zwischen Ost und West gibt 
es natürlich weiterhin. Über echte Unterschiede und unseren 
Umgang mit ihnen werden wir im Folgenden sprechen. 

Unterschiede im Selbstverständnis und in den sogenannten 
»Befindlichkeiten« werden dagegen sehr viel häufiger beklagt 
als angebracht. Nicht, dass es diese Unterschiede nicht gä-
be, Demoskopen und Soziologen bestätigen uns regelmäßig, 
dass sich weiterhin viele Menschen als »Ossis« und »Wessis« 
wahrnehmen. Aber diese Unterschiede sind nicht Anlass zur 
Klage. Vielmehr wäre es erstaunlich, und auch ein wenig er-
schreckend, wenn Menschen mit so unterschiedlichen Bio-
graphien und Sozialisationen »konvergieren« würden. 

Doch das ist eine Generationenfrage. Die Unterschiede ken-
nen die Unter-Dreißigjährigen nicht mehr. Wer einmal mit 
seinen Kindern Billy Wilders geniale Komödie »Eins, zwei, 
drei« angeschaut hat, muss feststellen, dass er vor lauter 
Erklären-Müssen der ganzen Ost-West-Absurditäten die 
besten Pointen verpasst. Und wer einmal ernsthaft versucht 
hat, seinen erstaunten Studierenden die Funktionsweise und 
innere »Logik« einer sozialistischen Planwirtschaft zu erläu-
tern, neidet der Jugend ihre Unbefangenheit. In dieser Pers-
pektive ist deutlich, dass die deutsche Einheit jeden Pfenning 
und jeden Cent, den wir hineingesteckt haben, wert ist. … 
Was nicht heißt, dass jede Mark und jeder Euro gut angelegt 
oder für dieses Ergebnis notwendig waren. 

Womit wir zu den realen Unterschieden kommen. 25 Jahre 
deutsche Einheit sind auch 25 Jahre des Aufbaus Ost und 
der finanziellen Aufbauhilfen über manche Transferkanäle und  
Steuervergünstigungen. Nach den ersten fünf bewegten Jah-
ren standen und stehen hier die beiden großen Solidarpakte 
im Mittelpunkt. Solidarpakt I von 1995 und 2004 sollte die 
wesentliche Anpassung der ökonomischen und staatlichen 
Leistungsfähigkeit herbeiführen. Das konnte nicht klappen; 
im Nachhinein wissen wir, dass die Ambitionen deutlich zu 
hoch gesteckt waren. Die wirtschaftliche Konvergenz sollte 
sich dann im Laufe des Solidarpakts II einstellen, der 2005 
anlief und noch bis 2019 gilt. Von Anfang an waren die spe-
zifischen Bundesergänzungszuweisungen des Solidarpakts 
degressiv ausgestaltet. Die anfänglichen 10,5 Mrd. Euro im 
Jahr sanken bis 2008 nur leicht, danach auf vorbestimmten 
Pfad um durchschnittlich 740 Mio. Euro jährlich. 2019, im 
letzten Jahr des Solidarpakts II, erhalten die ostdeutschen 
Länder und Berlin zusammen noch 2,1 Mrd. Euro Sonder-
bedarfsergänzungszuweisungen zur Deckung von teilungs-
bedingten Sonderlasten aus dem bestehenden starken infra-
strukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterpropor-
tionaler kommunaler Finanzkraft. Danach ist – nach aktueller 
Gesetzeslage – Schluss.

Vorkehrungen für die Zeit ab 2020 gibt es noch nicht. Seit 
rund zwei Jahren ringen Bund und Länderregierungen um 
eine Nachfolgelösung. Die ist nicht nur für Ostdeutschland 
notwendig, der gesamte Länderfinanzausgleich gilt nur bis 
einschließlich 2019. Für die Jahre ab 2020 muss eine neue 
Lösung gefunden werden. Im Jahr 2020 müssen die Länder 
ebenfalls erstmals die Schuldenbremse einhalten und aus-
geglichene Haushalte vorweisen. Die Frage nach der Aus-
gestaltung einer etwaigen weiteren Finanzförderung für die 
ostdeutschen Länder muss in diesem Gesamtkontext be-
antwortet werden. Dort gehört die Frage zweifellos hin. Zwei-
felhaft allerdings ist, ob sie mit einem ehrlichen Blick aufs 
Ganze beantwortet werden wird. 

Ein dritter Solidarpakt? 

Braucht Deutschland einen Solidarpakt III, mit dem – wenn 
auch gewiss ohne diesen Namen – die Finanzierung des 
Prozesses der weiteren deutschen Einheit vorangetrieben 
wird? Die Befundlage ist gemischt: 

• Die zum Zeitpunkt der deutschen Einheit erhoffte und mit 
den umfangreichen Transfers angestrebte wirtschaftliche 
Konvergenz von Ost- und Westdeutschland ist weiterhin 
in großer Ferne. In der ersten Halbdekade nach der Ein-
heit wuchs die ostdeutsche Wirtschaft trotz (oder wegen) 
des Zusammenbruchs zahlreicher Betriebe und der gan-
zen Wirtschaftsform mit enormer Dynamik. Wer an line-
are Trends glauben mochte, sah die Konvergenz in greif-
barer Nähe. Doch schon seit 1996 kann von einem 

Michael Thöne* 

 * Dr. Michael Thöne ist Geschäftsführer des FiFo Köln – Finanzwissen-
schaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln.
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nennenswerten Aufholprozess nicht mehr die Rede sein. 
In diesem Jahr lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in 
Ostdeutschland bei 68% des Westniveaus. Knapp 
20 Jahre später liegt das BIP/pro-Kopf nach Berechnun-
gen des ifo Dresden immer noch nicht höher als 70 bis 
74%. Da die Westländer natürlich nicht zu wachsen auf-
hören, können sich diese Unterschiede, wenn überhaupt, 
nur sehr langsam schließen. Dieser Befund spräche sehr 
klar für weitere engagierte Förderungen des ökonomi-
schen Aufholprozesses. Wenn denn die letzten 20 Jahre 
ein weniger nüchternes Bild der Erfolgschancen einer 
solchen Strategie vermittelten. 

• Die jüngste Arbeitsmarktstatistik vom November 2015 
meldet für Deutschland nicht nur die niedrigste Arbeitslo-
sigkeit seit 1991. Auch im Ost-West-Vergleich ist das Bild 
wesentlich gemischter, als man dies über viele Jahre 
kannte. Zwar ist die durchschnittliche Arbeitslosigkeit im 
Osten weiterhin über dem Westniveau. Mit Blick auf die 
einzelnen Länder liegt die Arbeitslosenquote aber in Thü-
ringen und Sachsen schon niedriger als in Nordrhein-West-
falen oder im Saarland. Auch bei den Stadtstaaten zeigen 
sich keine Ost-West-Muster mehr, das Land mit der 
höchsten Quote ist Bremen, dicht gefolgt von Berlin.  Aber 
nur teils dürften die niedrigen Arbeitslosenquoten im Os-
ten ein Zeichen der Normalisierung sein, teils hingegen 
ein Nebeneffekt der demographischen Schrumpfung. 

• Schließlich stehen die ostdeutschen Länder auch bei den 
Staatsfinanzen recht gut da. Bevor mit den Sonderein-
flüssen des Flüchtlingszustroms des aktuellen Jahres 
auch die Länderfinanzen wieder unter Druck geraten sind, 
hatten sich insbesondere die Haushalte der ostdeutschen 
Länder in den letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt. Im 
Jahr 2014 wiesen alle ostdeutschen Flächenländer und 
Berlin zum Teil erkleckliche positive Finanzierungssalden 
aus. Im Westen gelang das nur den finanzstarken Ländern 
Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg. 

Gerade die letztgenannte Entwicklung wird von beiden Sei-
ten der aktuellen Verhandlungen um die Zukunft der Länder-
finanzen sehr unterschiedlich ausgelegt. In den Augen der 
defizitären westdeutschen Länder, insbesondere vorgetra-
gen von Nordrhein-Westfalen, beweisen die Überschüsse 
der ostdeutschen Regierungen, dass der Solidarpakt inzwi-
schen eine Überkompensation bewirkt, die im Ergebnis den 
Westen benachteiligt. Für die ostdeutschen Länder hingegen 
sind die Überschüsse Beleg, dass sie sich früher und erfolg-
reicher den kommenden finanzpolitischen Herausforderun-
gen gestellt und Ineffizienzen abgebaut haben. Auch weisen 
sie darauf hin, dass das bis 2019 fortschreitende Abschmel-
zen der Sonder-Bundesergänzungszuweisungen ohnehin 
bewirken werde, dass sie aus einer Situation temporärer 
Überschüsse wieder in deutliche Defizite abrutschen. 

Vor diesem Hintergrund kann nicht mehr für eine explizite 
»Förderung nach Himmelsrichtung« plädiert werden. Einen 

Solidarpakt III als spezifische Förderung der (ehedem) neu-
en Länder wird es nicht geben. Hierüber herrscht weitge-
hend Einigkeit. Und hier endet die Einigkeit auch wieder. 

Es soll hier nicht versucht werden, die verschiedenen Dis-
kussions- und Streitpunkte zwischen den Ländern fein zu 
entwirren und zu bewerten. Zum einen ist dies nicht komplett 
möglich, denn diese wichtigen Zukunftsfragen werden – und 
das ist dieses Mal neu – von Anfang an zwischen den betei-
ligten Regierungen im Geheimen verhandelt. Der Bevölke-
rung und auch den Parlamenten sollen erst fertige Kompro-
misse präsentiert werden. Partizipation unerwünscht. Zum 
anderen ist aus der Beobachtung des Teils der Debatte, die 
medial geführt wird, nicht zu erwarten, dass von den ausge-
tretenen Pfaden des deutschen Fiskalföderalismus weit ge-
nug abgewichen wird, um eine wirklich bedarfsgerechte und 
zukunftsfeste Lösung zu finden. Nach zwei Jahren politischer 
Auseinandersetzungen primär um Fragen, die symbolpoli-
tisch unstrittig wichtig sind – d.h. die hitzige »NRW gegen 
alle«-Auseinandersetzung um die Zukunft des Umsatz-
steuerausgleichs –, sind jetzt bald Kompromisse zu erwarten, 
die »schnell und schmutzig« sind. Alle Beteiligten können 
kurzfristig gesichtswahrend aus den Verhandlungen gehen, 
aber die strukturellen Probleme des Systems werden einmal 
mehr nicht angegangen – die wenigsten haben es überhaupt 
auf die Agenda geschafft. 

Solidarität 4.0 

Dass in kontroversen Verhandlungssituationen irgendwann 
Kompromisse geschlossen werden, die nicht in jeder Hin-
sicht systematischen Gestaltungsprinzipien folgen, ist na-
türlich nicht das Problem. Kompromisse sind unvermeidbar. 
Problematisch ist, dass die Kompromisse auf der Basis einer 
hergebrachten – und überholten – Systematik formuliert wer-
den und dadurch an der nachhaltigen Zielerreichung vorbei-
gehen müssen. Konkret geht es um die alte Überzeugung 
– den Glauben –, die Finanzbeziehungen zwischen den Län-
dern müssten und sollten ausschließlich an der Finanzkraft 
orien tiert sein. 

Die Betonung der reinen Finanzkraftorientierung des deut-
schen Finanzausgleichs spielt eine wichtige Rolle im Narra-
tiv der verfassungsseitigen Eigenständigkeit der Länder. Aus 
finanzwissenschaftlicher Perspektive nuanciert sich diese 
Frage allerdings nicht entlang der Definition von Finanzkraft, 
denn ganz ohne Bedarfskennziffern ist kein Finanzausgleich 
rechenbar. Auch die elementarste Form eines reinen Finanz-
kraftausgleichs nutzt einen Bedarfsindikator – die einfache 
Einwohnerzahl. 

Dennoch: Ein Finanzausgleich, der im Idealfall nur Unter-
schiede der Pro-Kopf-Finanzkraft mindert, respektiert nach 
außen hin am ehesten deren Eigenständigkeit. Es wird nicht 
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gefragt, wofür die Mittel genutzt werden. Das funktioniert gut 
für Länder, die im Kern gleich sind. Wo allerdings objektiv 
unterschiedliche Finanzbedarfe befriedigt werden müssen, 
um die »gleichwertigen Lebensverhältnisse« des Grundge-
setzes herzustellen, bewirkt die reine Finanzkraftorientierung 
eine fehlsteuernde Gleichbehandlung des Ungleichen. Das 
ist in Deutschland der Fall. Ob es bei einem zukünftigen Fi-
nanzausgleich besser wird, ist offen – und derzeit zweifelhaft. 

Unter dem – gewiss plakativen – Label »Solidarität 4.0« ver-
stehen wir ein solidarisches Zueinanderstehen der Länder 
im Bund, das objektive und nicht von ländereigenen Priori-
tätsentscheidungen beeinflusste Unterschiede anerkennt 
und explizit zum Ausgleichsmaßstab macht. Derartige Un-
terschiede sollen sich überprüfbar in den staatlichen Aufga-
ben widerspiegeln – sei es als objektiv unterschiedlicher 
Aufwand bei der gleichen Aufgabe, sei es bei sachlichen 
Unterschieden in den Aufgaben selbst. Die pauschalen und 
seit vielen Jahrzehnten unveränderten »Einwohnerverede-
lungen« der Stadtstaaten-Einwohner auf 1,35 Flächenstaa-
ten-Einwohner fallen nicht darunter. Zwar mögen die objek-
tiven Bedarfe hier wirklich höher sein. Doch die Ursachen 
solcher Unterschiede werden im Maßstab nicht offengelegt 
und sind damit auch nicht überprüfbar. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir auf zwei be-
sonders augenfällige Beispiele hinweisen, wo eine klarere 
Orientierung am Finanzbedarf eine systematischere Finan-
zierung staatlicher Leistungen gewährleisten kann. 

Bildung: Obwohl die Länder mehr als 25% ihrer Mittel im 
Bildungsbereich verausgaben, werden im LFA keine bil-
dungsorientierten Bedarfsindikatoren genutzt. Zu Recht wei-
sen die ostdeutschen Länder darauf hin, dass sie in der 
sekundären und tertiären Bildung mehr Menschen ausbil-
den, als später dann bei ihnen bleiben werden. Sie »sub-
ventionieren« Bildung und Ausbildung für viele Menschen, 
die schließlich doch in den Westen abwandern, dort pro-
duktiv sind und Steuern zahlen. Die ostdeutschen Länder 
investieren hier in Köpfe, haben aber selbst nichts davon. In 
Staaten mit zeitgemäßen Finanzausgleichssystemen1 wie 
auch in den moderneren der deutschen kommunalen Finan-
zausgleiche wäre eine solche Auslassung undenkbar. Diese 
offene Flanke des LFA-Systems wird mit den notwendigen 
bildungsorientierten Integrationsleistungen zugunsten von 
Flüchtlingen absehbar noch problematischer.

Kostenremanenzen: Die ostdeutschen Länder leiden in weit 
überdurchschnittlichem Maße unter dem demographischen 
Wandel. Neben den niedrigen Geburtenziffern und der zu-

 1 Im deutsch-spanischen Finanzausgleichsvergleich tritt die Schwäche des 
deutschen Systems bei der aufgabenorientierten Finanzbedarfsbestim-
mung besonders deutlich hervor. Vgl. A. de la Fuente, C. Kastrop und 
M.  Thöne, »Regional Financing in Germany and Spain: Compara tive 
Reform Perspectives«, BBVA Research Working Paper, Madrid (erscheint 
im Januar 2016). 

nehmenden Alterung der Bevölkerung wirkt hier in vielen Re-
gionen die Abwanderung junger Menschen verschärfend auf 
die ohnehin kontraktiven Trends. Der konventionelle Finanz-
ausgleich unterstellt durch seine weitgehende Einwohnero-
rientierung implizit, dass das Angebot öffentlicher Leistungen 
proportional und ebenso schnell heruntergefahren werden 
kann, wie Einwohner verloren gehen. Objektiv ist das vielfach 
unmöglich. Schon 2012 hat das Verfassungsgericht des Lan-
des Sachsen-Anhalt den kommunalen Finanzausgleich da-
hingehend beanstandet, dass bei Bevölkerungsrückgang 
ungeprüft ein solcher proportionaler Rückgang kommunaler 
Aufgaben und Ausgabenlasten unterstellt wurde. Der Ge-
setzgeber wurde verpflichtet, den Einfluss des Bevölkerungs-
rückganges und von unvermeidbaren Kostenremanenzen bei 
den unterschiedlichen kommunalen Aufgaben zu untersu-
chen und beim kommunalen Finanzausgleich zu berücksich-
tigen. Das hat das Land inzwischen getan, die empirisch 
nachgewiesenen Kostenremanenzen werden im dortigen 
KFA berücksichtigt. Eine vergleichbare Diskussion ist für den 
bundesstaatlichen Finanzausgleich bis dato nicht geführt 
worden, obwohl es hier vom Anspruch her um die Gesamt-
heit der Landes- und kommunalen Aufgaben geht, also ein 
sehr viel breiteres Spektrum.  

Diese beiden Beispiele können eine umfassende, an den 
objektiven Bedarfsunterschieden orientierte »Neuvermes-
sung« des deutschen Fiskalföderalismus nicht ersetzen – sie 
sollen vielmehr dazu aufrufen.  

Ein Bund-Länder-Finanzausgleich nach dem Muster der So-
lidarität 4.0, der wegen seiner besseren Bedarfsorientierung 
in der Lage ist, automatisch die Mittelverteilung so anzupas-
sen, dass eine gleichmäßige Finanzierung der öffentlichen 
Leistungen nach Maßgabe (auch) der objektiven Unterschie-
de und ihrer Dynamik erfolgt, ist auch der beste Nachfolger 
für den Solidarpakt II. Er steht den ostdeutschen Ländern 
dort bei, wo ihre Finanzbedarfe objektiv überproportional 
sind. Er meidet aber zugleich den Zufluss von etwaigen »frei-
en« überproportionalen Mitteln und damit eine wesentliche 
Streitquelle. Damit wäre allen Seiten gedient. Auch würde 
der Weg eingeschlagen in Richtung strukturell anpassungs-
fähiger und damit auch strukturell nachhaltiger öffentlicher 
Haushalte in Ost und West. 

Nachbemerkung: Beim Abschluss des vorliegenden Beitrags 
war nicht absehbar, ob die festgefahrenen Verhandlungen 
zum kommenden LFA womöglich schon am nächsten Tag 
(3. Dezember 2015) zum Durchbruch kommen könnten oder 
weiterhin im Stillstand verharren. Je nach Ausgang dieses 
Tages versteht sich der Beitrag noch als Anregung oder 
schon als Prüfstein für die kommende Finanzausgleichs-
reform. 


